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 Die Bedeutung von Sponsoring und Werbung
Sponsoring und Werbung haben in unse
rer Gesellschaft eine grosse Bedeutung. 
Viele Leistungen sind angesichts knapper 
öffentlicher Finanzen ohne sie kaum 
mehr zu erbringen. Kultur und Sport wer
den zu einem erheblichen Teil durch Wer
bung und Sponsoring finanziert – und das 
nicht erst in jüngster Zeit. Vor allem der 
Kulturbetrieb – und teilweise auch der 
Wissenschaftsbetrieb – werden seit der 
Antike durch vermögende Mäzene massiv 
unterstützt.
Auch in manchen Bildungsbereichen 
spielt das Sponsoring eine Rolle. So  
werden an Universitäten Lehrstühle und  
Institute von privaten Firmen oder Stif
tungen finanziert, Labors werden einge
richtet, Forschungsprojekte finanziert 
und Stipendien ausgerichtet.
In der öffentlichen Volksschule ist Spon

soring weniger verbreitet und Werbung 
ist weitgehend ausgeschlossen. 

Sponsoring kommt aber zuneh
mend auch in den Volks

schulen vor. Schulen 
suchen für bestimmte 
Aktivitäten und Projekte 

finanzielle Unterstützung 
von aussen.

Sponsoring und Werbung gibt es in 
unterschiedlichen Formen. Sie werden 
deshalb je nach Situation und Ausrich
tung verschieden bewertet: Aus der 
Sicht der Schulträger gibt es positive 
wie auch problematische Beispiele 

und Ausprägungen von Sponsoring.
Der Lehrmittelbereich ist ebenfalls von 
Sponsoring betroffen. Den Lehrerinnen 
und Lehrern stehen zahlreiche Unter
richtsmaterialien zur Verfügung, die sie 
im Netz oft kostenlos beziehen können. 
Die Entwicklung dieser Gratismaterialien 
wird von Firmen, Verbänden und Stellen 
der öffentlichen Verwaltung finanziert. 
Diese Materialien erleichtern die Arbeit 
der Lehrpersonen, da sie ohne grossen 
Vorbereitungsaufwand im Unterricht ein
gesetzt werden können. Sponsoren neh
men das Bedürfnis von Lehrpersonen 
nach zusätzlichem Unterrichtsmaterial 
auf und nutzen dieses zum Verbreiten 
ihrer Anliegen, als Werbeträger oder zur 
Imagepflege.
Weil Sponsoring und Werbung in Lehrmit
teln die kantonalen Erziehungsbehörden 
und die Interkantonale Lehrmittelzentrale 
ilz betreffen, wurde das Thema für einen 
ilz.fokus aufbereitet. Damit sollen die ver
antwortlichen kantonalen Behörden und 
Amtsstellen, aber auch die Schulleitun
gen und die Lehrerinnen und Lehrer für 
das Thema Sponsoring in Lehrmitteln 
sensibilisiert werden.
Die nachfolgenden Ausführungen be
schränken sich auf die öffentlichen Volks
schulen. Im Fokus steht das Sponsoring; 
auf Werbung wird nur am Rande einge
gangen, da sie im Rahmen der Volksschu
le zurzeit wenig Bedeutung hat. 
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Grenzen des Sponsorings in der Volksschule
Bildung im Rahmen der obligatorischen 
Schule ist eine Aufgabe der öffentlichen 
Hand und wird grundsätzlich durch diese 
finanziert. Die Aufgaben und Rahmen
bedingungen der Volksschule und die 
Grundsätze für den Unterricht sind in  
kantonalen Gesetzen, Verordnungen und 
Lehrplänen festgelegt. Dadurch sind dem 
Sponsoring Grenzen gesetzt.
In einzelnen Kantonen (Zürich, Basel
Stadt, BaselLandschaft, Solothurn) be
stehen spezielle Regelungen für das 
Sponsoring. Diese legen den Rahmen 
fest, innerhalb dessen die Schulen für be
stimmte Projekte, Anschaffungen, Dienst
leistungen usw. zusätzliche Mittel be
schaffen dürfen. Hinweise dazu, was 
toleriert wird, ergeben sich auch aus par
lamentarischen Vorstössen (z. B. 1999 im 
Kanton Zürich, 2002 im Kanton Bern, 
2007 im Kanton Luzern).

Aus dem Charakter der öffentlichen 
Volksschule und aus spezifischen Rege
lungen der Kantone ergeben sich Rah
menbedingungen und Grenzen für das 
Sponsoring. Daraus wird ersichtlich, was 
beim Sponsoring nicht tolerierbar ist: 
Neben direkter Werbung für bestimmte 
Produkte oder Dienstleistungen kommen 
Sponsoren aus den Bereichen Suchtmit
tel, Gewaltverherrlichung, Rassismuspro
paganda, Erotik u. ä. nicht infrage. Auch 
bei Kirchen und anderen religiösen Ver
einigungen sowie bei politischen Parteien 
und ähnlichen Interessenorganisationen 
ist Zurückhaltung geboten. Problematisch 
sind zudem Sponsoren, die Unterrichts
themen einseitig oder nicht sachgerecht 
darstellen. 

Sponsoring, Werbung, Spenden
Die Begriffe werden nicht einheitlich ver
wendet und sind nicht klar voneinander 
abgrenzbar. Sie können wie folgt um
schrieben werden:

�� Sponsoring: Unterstützung durch 
Geld, Material oder Dienstleistungen. 
In der Regel wird als Gegenleistung  
der Name der Firma oder Organisation 
an geeigneter Stelle genannt. Sponso
ring wird von den Sponsoren als 
Imagewerbung betrachtet und norma
lerweise vertraglich geregelt.

�� Werbung: Unterstützung durch Geld, 
Material oder Dienstleistungen. Als 
Gegenleistung darf die Firma Werbung 
für ihre Produkte machen. Auch Wer
bung wird in der Regel vertraglich ge
regelt.

�� Spenden: Geldzuwendungen von Pri
vaten, Firmen oder Organisationen. Sie 
sind meist zweck gebunden und einma
lig. Es gibt keine vereinbarte Gegen
leistung (ausser allenfalls eine Liste 
der Spenderinnen und Spender).
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Funktion von Sponsoring
Durch Sponsoring erhalten die Schulen 
Unterstützung für bestimmte Projekte, 
Anschaffungen, Dienstleistungen, spe
zielle Anliegen usw. Die Unterstützung 
erfolgt in Form eines finanziellen Beitrags 
oder als Material, das zur Verfügung ge
stellt wird, bzw. als Dienstleistung, die 
von externen Personen erbracht wird, 
z. B. in Form einer kostenlosen Wartung
der Hard und Software einer Schule.
Die Sponsoren versprechen sich davon 
Unterschiedliches. Je nach Art des Spon
sors kann es eine Verbesserung des 
Images bei den Schülerinnen und Schü
lern und in der Öffentlichkeit sein, eine 
(indirekte) Werbung für bestimmte Anlie
gen oder Produkte oder eine Einflussnah
me auf die Art der Behandlung einzelner 
Themen in der Schule. Viele Sponsoren 
dokumentieren ihr Engagement in ihren 
Jahresberichten und Firmenporträts.

Damit ist Sponsoring nicht nur uneigen
nützige Unterstützung von schulischen 
Aktivitäten. Oft ist eine indirekte oder 
direkte Beeinflussung der Schülerinnen 
und Schüler beabsichtigt. Diese Beein
flussung kann im Interesse von Bildung 
und Gesellschaft sein, wenn z. B. kulturel
le Institutionen Museumsbesuche unter
stützen oder Stellen der öffentlichen  
Verwaltung zu umweltverträglichem Ver
halten animieren oder zu gesunder Le
bensweise anregen. Die Absichten des 
Sponsors können also durchaus mit  
den Bildungsinteressen der Öffentlichkeit 
übereinstimmen.
Sponsoring ist dann problematisch, wenn 
die Schülerinnen und Schüler einseitig 
beeinflusst werden sollen, indem z. B. in 
Unterrichtsmaterialien nur die Vorteile 
einer bestimmten Technologie dargelegt 
und die Nachteile ausgeblendet werden 
(Briner 2013, S. 2). Es besteht dann die 
Gefahr, dass die Interessen der Sponso
ren in Konflikt geraten mit dem öffentli
chen Bildungsauftrag. 

Sponsoring in der Volksschule:  In der Öffentlichkeit wenig 
thematisiert
Sponsoring in der Volksschule wurde bisher in der Öffentlichkeit kaum 
thematisiert und ist wenig erforscht. Es gibt bislang keine umfassende 
quantitative oder qualitative Erfassung von Sponsoring in den Schulen 
der Schweiz. Eine Diskussion ergab sich um das Jahr 2000 aufgrund 
spezieller Ereignisse. So wollte die Bildungsdirektion eines grösseren 
Kantons ein kantonales Schulentwicklungsprojekt teilweise durch 
Sponsoren finanzieren lassen (LCH 2000b, S. 9 – 10). In einem anderen 
Kanton hat ein Vater eines Schulkindes das Jahresgehalt einer Lehr
person übernommen, um eine drohende Klassenschliessung zu ver
hindern (ebd., S. 13). In der Folge wurden in einzelnen Kantonen Rege
lungen für das Sponsoring erlassen. Der LCH hat sich in seiner 
Verbandszeitschrift mit dem Thema auseinandergesetzt und eine 
Handreichung für Schulen und Behörden veröffentlicht.
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öffentliche Hand nicht finanziert werden 
(z. B. aufwendige Projekte, spezielle An
schaffungen). Sponsoring ist aber kein 
zentrales Mittel der Existenzsicherung 
von Schulen; das bedeutet, dass Schul
hausbauten, Personalkosten oder zentra
le Einrichtungen nicht von Aussenstehen
den finanziert werden.
Produktewerbung existiert an den Volks
schulen der Schweiz nicht oder nur in 
Ausnahmefällen. Sie ist in einem Teil der 
Kantone durch entsprechende Regelun
gen explizit ausgeschlossen. Werbung in 
Schulen entspricht nicht dem Selbstver
ständnis von Schulen und würde von 
einer breiten Öffentlichkeit kaum akzep
tiert. Sowohl Lehrpersonen als auch El
tern haben diesbezüglich eine hohe Sen
sibilität. Allerdings wird im Moment noch 
kaum beachtet, dass die Schülerinnen 
und Schüler in erheblichem Ausmass mit 
Werbung konfrontiert werden, wenn sie 
im Internet recherchieren. Vereinzelt wird 
Informationsmaterial mit kostenlosen 
«Beigaben» gratis abgegeben, z. B. Hygie
neartikel einer bestimmten Firma beim 
Thema Prävention.
Eine spezielle Form von Sponsoring ist 
durch die Tatsache gegeben, dass den 
Lehrerinnen und Lehrern neben den offi
ziellen Lehrmitteln, die der Kanton vor
schreibt oder empfiehlt und die von der 
Schule gekauft werden müssen, zahlrei
che Materialien angeboten werden, die in 
der Regel gratis zur Verfügung stehen 
(vgl. den Abschnitt «Sponsoring bei er
gänzenden Unterrichtsmaterialien»).  

Sponsoring an Schulen
Wie viele Schulen von Sponsoring profi
tieren, ist nicht bekannt. Auch über den 
finanziellen und ideellen Nutzen von 
Sponsoring an den Volksschulen der 
Schweiz kann nichts ausgesagt werden. 
Man kann jedoch davon ausgehen, dass 
Sponsoring an manchen Schulen Zusatz
leistungen finanzieren bzw. die Folgen 
von Sparmassnahmen mildern hilft.
Sponsoring erfolgt häufig projektbezogen 
und dient in erster Linie dazu, spezielle 
Aktivitäten zu unterstützen: Projekte, 
Sportanlässe, Jubiläumsschriften, Wett
bewerbe, Schülerpreise, Theaterauffüh
rungen, aufwendige Exkursionen, Reisen 
usw. Oft werden einmalige Anschaffun
gen, die sich die Schule sonst nicht leis
ten könnte, von Sponsoren finanziert 
oder es werden Einrichtungsgegenstände 
und Dienstleistungen zur Verfügung ge
stellt.
Sponsoring spielt sich im Rahmen der 
Entscheidungsfreiheit der Schulen ab und 
liegt in der Verantwortung der Schullei
tung bzw. der Schulträger, die sich dabei 
an die Richtlinien der kantonalen und ört
lichen Behörden halten müssen. Sponso
ring trägt dazu bei, dass die Schulen im 
Rahmen ihres Bildungsauftrags auch Ak
tivitäten realisieren können, die durch die 
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Sponsoring bei unterrichtsleitenden Lehrmitteln
Unterrichtsleitende Lehrmittel decken 
einen erheblichen Teil eines Faches ab 
und werden von den Lehrpersonen im 
Unterricht als zentrale Lehrmittel einge
setzt. Sie gewährleisten eine adäquate 
Umsetzung des Lehrplans. Unterrichts
leitende Lehrmittel können obligatorisch 
oder empfohlen sein. Sie sind von den 
Behörden geprüft und auf die Lehrmittel
liste des Kantons gesetzt.
Unterrichtsleitende Lehrmittel werden 
nicht durch Sponsoring finanziert; dies 
trifft sowohl für Lehrmittel aus dem Pro
gramm der ilz zu, die von öffentlichen Ver
lagen herausgegeben werden, als auch 
für die Lehrmittel von privaten Verlagen. 
Die Finanzierung erfolgt ausschliesslich 
über den Verkauf an die Schulen; in Aus
nahmefällen (z. B. bei Lehrmitteln zum 
Heimatunterricht) gibt es eine  Unterstüt
zung durch öffentliche Stellen, z. B. durch 
Abteilungen der kantonalen Verwaltung, 
Stiftungen, den Lotteriefonds usw. Gele
gentlich werden in Lehrmitteln Marken
produkte abgebildet, dies z. B. im Zusam
menhang mit der Behandlung des Themas 
Werbung. Da dabei keine Werbeabsichten 
mit entsprechenden Gegenleistungen be
stehen, ist dies unproblematisch. 

Bei Lehrmitteln zu speziellen Themen, die 
von Lehrmittelverlagen herausgegeben 
werden, finden sich vereinzelt Hinweise 
auf Sponsoring in Form einer fachlichen 
Unterstützung (z. B. durch eine Stelle der 
öffentlichen Verwaltung, ein Fachgre
mium, eine Pädagogische Hochschule 
usw.) oder in Form einer finanziellen 
Unterstützung durch eine im betreffen
den Bereich tätige Organisation, eine  
Stiftung o. ä. 

Sponsoring: Rahmenbedingungen und Grenzen
1  Sponsoring muss mit dem Bildungsauftrag der Schule vereinbar 

sein.
2  Sponsoring darf die politische und konfessionelle Neutra lität nicht 

gefährden.
3  Sponsoring muss die Persönlichkeitsrechte der Schüler innen und 

Schüler respektieren.
4  Sponsoring darf den Schulbetrieb nicht beeinträchtigen.
5  Sponsoring darf eine ausgewogene Information bei kontroversen 

Themen nicht gefährden.
6 Sponsoring darf nicht zu Abhängigkeiten führen.
7  Sponsoring darf die Methodenfreiheit der Lehrpersonen nicht ein

schränken.
8  Leistungen und Gegenleistungen beim Sponsoring sind transparent 

auszuweisen.
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Sponsoring bei ergänzenden Unterrichts- 
materialien
Neben den unterrichtsleitenden Lehrmit
teln werden im Unterricht für spezielle 
Anliegen und Themen auch weitere Mate
rialien eingesetzt. Diese ergänzenden 
Unterrichtsmaterialien sind in der Regel 
von den kantonalen Behörden nicht ge
prüft und werden von den Lehrerinnen 
und Lehrern nach freiem Ermessen ver
wendet.
Bei den ergänzenden Unterrichtsmateria
lien ist Sponsoring weit verbreitet. Zahl
reiche Verbände, Firmen, Kulturinstitutio
nen, Stellen der öffentlichen Verwaltung 
usw. stellen den Schulen Gratismaterial 
zur Verfügung. Eine häufig genutzte 
Schulplattform mit privater Trägerschaft 
gibt beispielsweise Zugang zu einer gros
sen Zahl von Unterrichtsmaterialien, die 
von unterschiedlichsten Anbietern stam
men. Die Materialien sind nach der Fä
chereinteilung des Lehrplans 21 geordnet 
und werden von den Lehrerinnen und 
Lehrern stark genutzt. Gemäss den An
gaben der Betreiberfirma gibt es rund 
40’000 Downloads pro Monat (Briner 
2013, S. 1). Die Unterrichtsmaterialien 
decken vor allem Themen aus den Fach

bereichen von Natur, Mensch, Gesell
schaft ab, vereinzelt auch zu Bildneri
schem Gestalten, Sport und Deutsch, 
jedoch nicht zu den Fremdsprachen, zu 
Mathematik und Musik. 
Gesponsert werden auch der Besuch von 
ausserschulischen Lernorten, Sportmate
rial, Computer, Einrichtungsgegenstände 
für Werkräume, naturwissenschaftliches 
Experimentiermaterial usw. Einzelne Fir
men und Organisationen übernehmen die 
Durchführung von Unterrichtslektionen.
Durch die Unterstützung der Schulen ver
folgen die Sponsoren bestimmte Absich
ten. Mit dem Material soll nicht nur 
Imagewerbung für die betreffende Firma 
oder Organisation gemacht werden, auch 
die vermittelten Unterrichtsinhalte sollen 
auf eine bestimmte Art dargestellt wer
den. Ein derartiges Sponsoring bedeutet 
Einflussnahme auf das Lehrmittel und 
den Unterricht, auf die Lehrpersonen und 
auf die Schülerinnen und Schüler, teilwei
se möglicherweise auch auf die Eltern der 
Kinder und Jugendlichen. 
Wenn z. B. ein Bundesamt Material zur 
Verfügung stellt, so möchte es – durch
aus in Übereinstimmung mit seinem Auf
trag – Einfluss nehmen auf den Unter
richt. Auch hinter dem Material, das von 

Firmen, Verbänden, Interessenorganisa
tionen usw. aufbereitet und zur Verfügung 
gestellt wird, stecken bestimmte Absich
ten; diese liegen im Interesse der betref
fenden Organisation oder Firma. So wer
den z. B. die Vor und Nachteile der 
verschiedenen Energieträger je nach Aus
richtung der Firma bzw. des Verbandes 
unterschiedlich gewichtet, unter Umstän
den werden Nachteile und Probleme ge
zielt ausgeblendet (Briner 2013, S. 2).
Wichtig ist, dass sich die Lehrerinnen und 
Lehrer der Probleme und Risiken bewusst 
sind, die sich aus dem Einsatz von ge
sponserten Unterrichtsmaterialien erge
ben können, dass sie für eine ausgewo
gene Information sorgen und dass klar 
deklariert wird, wer das verwendete Ma
terial gesponsert hat. 

Verschiedene Stufen und Formen 
des Sponsorings

�� Ausschliesslich finanzieller Beitrag, 
meist mit Nennung der Firma oder der 
Institution im Lehrmittel bzw. im Unter
richtsmaterial

�� Finanzielle und /oder inhaltliche bzw. 
personelle Unterstützung, ebenfalls 
mit Nennung der Firma oder der Orga
nisation

�� Herstellung eines eigenen Lehrmittels 
durch den Sponsor, das den Schulen 
gratis oder zu einem stark reduzierten 
Preis zur Verfügung gestellt wird. Das 
FirmenLogo ist in der Regel deutlicher 
sichtbar als bei den anderen Formen 
des Sponsorings und der Inhalt wird 
stärker beeinflusst.

�� Einrichtungsgegenstände o. ä. werden 
zur Verfügung gestellt oder es werden 
Unterrichtslektionen durchgeführt.
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Zusammenfassung: Leitideen zum 
Sponsoring von Lehrmitteln in der 
Volksschule
Die Informationen und Überlegungen 
zum Sponsoring von Lehrmitteln in der 
Volksschule lassen sich wie folgt zusam
menfassen:
1  Der Unterricht gemäss Lehrplan muss 

durch die von den zuständigen Behör
den geprüften unterrichtsleitenden 
Lehrmittel abgedeckt werden können. 

2  Unterrichtsleitende Lehrmittel sind 
ohne Unterstützung von Sponsoren 
durch private und öffentliche Lehrmit
telverlage zu entwickeln und über die 
Verkaufspreise durch die Öffentlichkeit 
zu finanzieren.

3  Ergänzende Unterrichtsmateria lien 
unterstehen nicht der Kontrolle durch 
die Öffentlichkeit. Ihr Einsatz liegt in 
der Verantwortung der Schulleitung 
und der Lehrpersonen.

4  Die Lehrerinnen und Lehrer wählen 
aus dem grossen Angebot an ergän
zendem Unterrichtsmaterial das für 
ihre Schülerinnen und Schüler Geeig
nete aus und sorgen für eine ausgewo
gene Information.

5  Wenn ergänzende Unterrichtsmateria
lien durch Sponsoren finanziert wer
den, so ist dies auf geeignete Art trans
parent zu machen.

Wer tritt als Sponsor von Unterrichtsmaterial  
in Erscheinung?
Im Bereich der Unterrichtsmaterialien 
gibt es eine grosse Menge und Vielfalt 
von Sponsoren. Entsprechend breit sind 
auch die Themen, die bearbeitet wurden; 
es sind vor allem Themen aus den Berei
chen Energie, Ernährung, Wirtschaft, 
Arbeit, Medien, Umwelt, Gesundheit. Be
sonders aktiv sind Organisationen der 
Landwirtschaft, Banken, Versicherungen, 
Verkehrs, Energie und Medienunterneh
men und die Post. Die folgende Liste soll 
einen Eindruck darüber vermitteln, wel
che Art von Organisationen vor allem 
Unterrichtsmaterial herstellen bzw. her
stellen lassen. Es handelt sich um Ver
bände, Stellen der öffentlichen Verwal
tung, Stiftungen, Interessenverbände, 
Firmen usw.

��  Verbände und Firmen aus den 
Bereichen Ernährung, Landwirtschaft, 
Pharma

�� Wirtschaftsverbände und Wirtschafts
dachverbände

�� Organisationen des Gesundheits
wesens

�� Bundesämter und bundesnahe Stellen
�� Kantonale Verwaltungen
��  Kulturelle Organisationen und 
Institutionen, Museen

��  Firmen der Unterhaltungselektronik
��  Verbände und Firmen aus dem 
Medienbereich

��  Banken, Versicherungen
��  Sportverbände
��  Umweltorganisationen
��  Energiekonzerne und verbände
��  Entwicklungsorganisationen,  
Hilfswerke

��  Verkehrsverbände
��  Stiftungen

Einzelne Firmen verfügen über formulier
te und veröffentlichte Grundsätze für das 
LehrmittelSponsoring (z. B. Die Post). Sie 
machen dabei ihre Anliegen und Leitlinien 
transparent. 
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